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Hinweise zur Naturpark- Förderung 2008
im Naturpark Stromberg-Heuchelberg
1. Antrag

Der Antrag ist grundsätzlich vor Beginn der Maßnahme einzureichen. Für jedes Projekt bzw. jede Maßnahme wird ein separates Antragsformular ausgefüllt. 

Ab 2008 sind ausschließlich die neuen Formulare zu verwenden.

Der Förderantrag wird unterschrieben (Zeichnungsbefugnis beachten) und fristgerecht (Termin 31.12.) eingereicht. Als Anlage sind dem Antrag eine nachvollziehbare und aussagefähige Beschreibung und Kostenkalkulation beizufügen, falls der Platz auf Seite 2 nicht ausreichend ist. 

Bei baulichen oder landschaftsverändernden Vorhaben müssen die erforderlichen rechtlichen Genehmigungen (z.B. naturschutzrechtliche, baurechtliche Genehmigung) vom Antragsteller eingeholt werden. Ein entsprechender Nachweis ist dem Antrag beizufügen. Bei landschaftspflegerischen Maßnahmen ist eine Kopie der Flurkarte mit genauer Bezeichnung der Pflegeflächen und der Pflegemaßnahmen beizufügen, da die Anträge von der Naturparkgeschäftsstelle zwingend dem Landratsamt zur Prüfung einer evtl. Doppelförderung vorgelegt werden müssen. 
Beachte:

· Nach der neuen Förderrichtlinie ist die Mehrwertsteuer nicht mehr förderfähig, das heißt, zur Förderung können ausschließlich Nettobeträge berücksichtigt werden. Im Antragsformular sind ebenfalls Nettobeträge einzutragen (wichtig für Bagatellgrenze).
2. Vorzeitiger Maßnahmenbeginn (unter Beachtung der Bestimmungen in der LHO)
Der vorzeitige Maßnahmenbeginn ist schriftlich zu beantragen und zu begründen! Nach fachtechnischer Prüfung der Anträge kann die Naturparkgeschäftsstelle die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns schriftlich erteilen, falls das Vorhaben aus sachlichen oder wirtschaftlichen Gründen keinen Aufschub duldet. Mit Erhalt dieses Schreibens darf der Antragsteller beginnen, sein Projekt umzusetzen. Diese Genehmigung stellt aber noch keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung dar.

Beachte: 


· Förderung von Projekten, bei denen Belege vorgelegt werden, die vor Zuwendungsbescheid bzw. vor Freigabe des vorzeitigen Maßnahmenbeginns datiert sind

Eine Zuwendung für solche Projekte muss generell und insgesamt versagt werden, es genügt nicht, die vor der Genehmigung des Maßnahmenbeginns angefallenen Kosten herauszurechnen. Vorbereitende Planungskosten sind nicht förderschädlich. 

3. Zuwendungsbescheid

Der Zuwendungsbescheid wird von der Naturpark-Geschäftsstelle erstellt, wenn die Mittelzuweisung vom Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum an den Naturpark erfolgt ist. Mit Erhalt des Zuwendungsbescheides hat der Antragsteller einen Rechtsanspruch auf die ihm zugewiesenen Mittel. Spätestens jetzt kann mit der Umsetzung des Projektes begonnen werden. 

Beachte: 


· Die Einhaltung der Bewilligungsbedingungen ist Fördervoraussetzung.

· Im Zuwendungsbescheid ist der Vorlagetermin für den Verwendungsnachweis festgelegt.

4. Verwendungsnachweis (VN)     - Keine Faxe vorab! -
Der Verwendungsnachweis ist möglichst frühzeitig und fristgerecht vorzulegen. Wenn möglich, sollte ein Nachweisprodukt mit eingereicht werden (Flyer, Broschüre, Fotos etc.). Sollten sich während des Förderzeitraumes gravierende Veränderungen hinsichtlich der Fördermaßnahme ergeben (z. B. Einhaltung des Vorlagetermins nicht möglich, Maßnahme kann nicht durchgeführt werden etc.), ist frühzeitig die Geschäftsstelle des Naturparks zu informieren.
Verwendungsnachweisformular:

· Mit Unterschrift des VN’s wird bestätigt, dass die Maßnahme fertiggestellt und bezahlt ist. 
-> keine weitere Abrechnung mehr möglich

· (die zweite Seite ist nicht vom Antragsteller auszufüllen)

· Belege und Rechnungen müssen als Kopie eingereicht werden! 
· Zur übersichtlichen Kostenaufstellung ist die von uns vorgegebene Tabelle zu verwenden. (Bitte hier keine eigenen Tabellen entwerfen!)
· Wenn Skonto, Rabatte etc. gewährt werden, ist nur der Nettobetrag abzgl. dieser Preisnachlässe zuwendungsfähig. Die Skonti etc. als nicht zuwendungsfähige Kosten angeben!

· Erbrachte Eigenleistungen sind förderfähig. Hierbei muss zwingend ein gültiger Beleg eingereicht werden. 

Beachte: 
Bei den Eigenleistungen in Form von Personalaufwand müssen auf dem unterschriebenen Nachweis für jede eingesetzte Person die erbrachten Arbeitsstunden und der Einsatzort erkennbar sein. 


Max. Kostensätze laut neuer Förderrichtlinie: 


- Eigenleistung (Bauhofpersonal) 27,- €/Std. 

  (einfacher Dienst laut VwV- Kostenfestlegung)

- ehrenamtliche Leistungen 5,- €/Std.

Alle weiteren Maßnahmen, Materialkosten etc. sind nachvollziehbar zu belegen.

Folgende Kosten sind nicht förderfähig und werden bei Vorlage im VN gestrichen:

· die Mehrwertsteuer

· der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

· der Aus- und Umbau von Gebäuden

· Geldbeschaffungskosten, Zinsen und Gebühren

· Preisnachlässe, Skonti, Rabatte und dergleichen

· die Planungskosten des Antragstellers durch Mitarbeiter des Antragstellers, 

darunter fallen Aufwandsstunden für Konzeption und Planung, für die reine Antragstellung aber auch der Aufwand für das Zusammenstellen des Verwendungsnachweises (Förderrichtlinie Seite 4 Pkt. 5.3)

· Kosten für die Beschaffung von Werkzeugen und Kleingeräten

· Kosten für Veranstaltungen wie Einweihungsfeiern, Bewirtung u.ä.

· Kosten, die im Zusammenhang mit einem zuwendungsfähigen Vorhaben anfallen, aber außerhalb dieser Richtlinie gefördert oder durch Einnahmen aus der Nutzung gedeckt werden.

· Eine Anzeigenschaltung im Zusammenhang mit Förderprojekten ist grundsätzlich nicht förderfähig, da in diesem Fall kein gemeinnütziger Sachverhalt erkennbar wird. 

Falls in größerem Umfang nicht förderfähige Kosten geltend gemacht werden, kann dies als Sanktion die Kürzung des Auszahlungsbetrages zur Folge haben.

5. Auszahlungsmitteilung

Nach erfolgreicher Bearbeitung und Erfassung der Verwendungsnachweise wird durch die Naturparkgeschäftsstelle die Auszahlungsanweisung per EDV an die Landesoberkasse Metzingen (LOK) weitergegeben. Im selben Arbeitsgang wird eine Auszahlungsmitteilung erstellt, die dem Antragsteller zugesandt wird. 

Beachte: 
 

· Die Auszahlung erfolgt an die Bankverbindung, die beim Amt für Landwirtschaft und Bodenkunde hinterlegt ist (EU-Unternehmensnummer!). 


